I
Statistisches Bundesamt Dms§n-rnﬁ;le-r!s

Qualitatsbericht

Statistik der
schwerbehinderten Menschen 2015

2015

Erscheinungsfolge: zweijahrlich
Erschienen am 01. Juni 2017

Ilhr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0) 228 99 / 643 - 88 78

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Vervielfdltigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.


http://www.destatis.de/kontakt

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 3

¢ Grundgesamtheit: Schwerbehinderte Menschen, Vollerhebung (EVAS-Nr. 22711).

e Frhebungseinheiten: Versorgungsamter.

® Rdumliche Abdeckung: Deutschland bis Landkreise/kreisfreie Stadte.

e Berichtszeitraum/-zeitpunkt: Stichtagserhebung zum 31. Dezember.

e Periodizitdt: Zweijdhrlich.

 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen: § 131 (SGB IX).

e Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten.
® Qualitdtsmanagement: Im Rahmen der Statistik finden inhaltliche und formale Priifungen
insbesondere in den Statistischen Amtern der Lénder statt.

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 4

e Inhalte der Statistik: Daten iber schwerbehinderte Menschen mit giiltigem Ausweis nach
verschiedenen Erhebungsmerkmalen.

e Nutzerbedarf: Mit der Erhebung werden Grundsatzinformationen fiir die sozialpolitischen Planungen
bereitgestellt. Zu den Hauptnutzern gehoren Ministerien des Bundes und der Lander.

e Nutzerkonsultation: Die von Seiten der Ministerien gewiinschten Verdnderungen im bestehenden
Erhebungsprogramm lassen sich auf nationaler Ebene mittels Gesetzesanderungen umsetzen.

3 Methodik Seite 4

e Konzept der Datengewinnung: Die Datenlieferung von den Versorgungsamtern an die Statistischen
Amter der Linder erfolgt ausschlielich auf maschinellen Datentragern.

e Vorbereitung und Durchfiihrung der Datengewinnung: Das Statistische Bundesamt entwickelt das
Erhebungs- und Aufbereitungskonzept und bereitet die Organisation sowie Technik vor, die
Statistischen Amter der Lander fiihren die Erhebung einschlielich der Plausibilitdtspriifungen durch.
e Datenaufbereitung: Die Statistischen Amter der Linder bereiten die Daten bis auf Landesebene auf.
Das Statistische Bundesamt stellt aus den Landerergebnissen die Bundesergebnisse zusammen.

® Beantwortungsaufwand: Der genaue Beantwortungsaufwand fiir die Versorgungsamter bzw.
Untersuchungsstellen ist nicht bekannt. Die Daten werden im Verwaltungsprozess (Ausstellung der
Schwerbehindertenausweise) gewonnen.

4 Genauigkeit und Zuverldssigkeit Seite 5

¢ Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: In den Versorgungsamtern sind vor allem
regelmaBige Abgleiche der Datenbestande mit den aktuellen Einwohnerregistern erforderlich, um
erkennen zu konnen, ob der gemeldete Schwerbehinderte aus dem Bereich des Versorgungsamtes
weggezogen oder verstorben ist. Die Statistischen Amter kontaktieren die Versorgungsamter
regelmafig vor den Erhebungen, um an die Aktualisierung der Register zu erinnern. In einigen Landern
waren im Zuge der verbesserten Méglichkeiten fiir Registerabgleiche in den letzten Jahren Riickgdnge
bei der Zahl der schwerbehinderten Menschen zu beobachten.

5 Aktualitdt und Piinktlichkeit Seite 5

o Aktualitdat: Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die endgiiltigen Bundesergebnisse
werden in der Regel im danach folgenden Jahr im Juli/August veréffentlicht.
e Piinktlichkeit: Die geplanten Termine werden in der Regel eingehalten.

6 Vergleichbarkeit Seite 6

e Ridumliche Vergleichbarkeit: Die Vergleichbarkeit von Seiten des Erhebungskonzepts ist gegeben.
e Zeitliche Vergleichbarkeit: Bei dem Erhebungskonzept haben sich ab dem Jahr 1979 keine
ergebnisrelevanten Anderungen ergeben. Fiir die Jahre 1979 - 1985 wurden zusétzlich zu den Daten
uber die schwerbehinderten auch Daten zu den leichter behinderten Menschen erhoben. In den
letzten Jahren sind mehrere Bereinigungen in den Registern durchgefiihrt worden, die in einigen
Landern zu Ergebnisriickgdngen fiihrten.

7 Kohédrenz Seite 6

e Input fiir andere Statistiken: Daten der Statistik wurden auch fiir ergdnzende Hochrechnungen zu
den schwerbehinderten Menschen im Rahmen des Mikrozensus 1999, 2003, 2005, 2009 und 2013
genutzt.

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 6
¢ Verbreitungswege: Pressemitteilungen, Kurzbericht, Fachserie, Wirtschaft und Statistik, Jahrbuch.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 7
o Entfallt.
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX sind Personen mit einem Grad der Behinderung von
wenigstens 50. Sie miissen ihren Wohnsitz bzw. gewshnlichen Aufenthalt in Deutschland haben oder hier beschftigt
sein. Es sind nur Schwerbehinderte mit ausgehandigtem und giiltigem Ausweis zu zdhlen. Die Erhebung wird als
Vollerhebung durchgefiihrt (EVAS-Nr. 22711).

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Erhebungseinheiten sind die Versorgungsamter und die im Rahmen der Versorgungsverwaltung errichteten
versorgungsarztlichen Untersuchungsstellen. Darstellungseinheiten sind die schwerbehinderten Menschen.

1.3 Rdumliche Abdeckung

Deutschland, friiheres Bundesgebiet, neue Lander, Bundesldnder. Die Statistischen Amter der Lander verdffentlichen
Statistiken tiber die schwerbehinderten Menschen bis auf Ebene der Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien
Stadte.

1991 und 1993 zadhlte Berlin-West im Rahmen der Statistik der schwerbehinderten Menschen zum frilheren Bundesgebiet.
1993 zéahlte Berlin-Ost im Rahmen der Statistik der schwerbehinderten Menschen zu den neuen Landern.

Ab 1995 zahlt Berlin im Rahmen der Statistik der schwerbehinderten Menschen zum friiheren Bundesgebiet.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt
Die Erhebung fiir die Statistik der schwerbehinderten Menschen erfolgt zum Stichtag des 31. Dezember.

1.5 Periodizitat

Zweijdhrlich; seit 1979 (bis einschl. 1985 wurden neben den schwerbehinderten auch die leichter behinderten Menschen
erfasst).

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Rechtsgrundlage fiir die Erhebung bildet § 131 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBI. I S. 1046, 1047)) in Verbindung mit
dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBL. | S. 462, 565) in der jeweils geltenden Fassung. Erhoben
werden die Angaben zu § 131 Absatz 1 des SGB IX. Fiir die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Auskunftspflicht ergibt
sich aus § 131 Absatz 2 SGB IX in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die Versorgungsamter und die im Rahmen
der Versorgungsverwaltung errichteten versorgungsdrztlichen Untersuchungsstellen auskunftspflichtig. Zudem regelt das
Bundesstatistikgesetz die Arbeitsteilung zwischen den Statistischen Amtern des Bundes und der Linder.

1.7 Geheimhaltung
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in gesetzlich geregelten Ausnahmeféllen
diirfen Einzelangaben {ibermittelt werden. Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es moglich, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir die Durchfiihrung wissenschaftlicher
Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfligung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem
unverhdltnismafig groBen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden
konnen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Empfanger von Einzelangaben sind.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren
Erfolgt entsprechend der angefiihrten gesetzlichen Vorschriften.

Die Signiernummern fiir das Versorgungsamt sowie das Berichtsland sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen
Durchfiihrung der Erhebung dienen. Sie werden geldscht bzw. vernichtet, sobald die Uberpriifung der Erhebungs- und
Hilfsmerkmale auf Schliissigkeit und Vollstandigkeit abgeschlossen ist. Die verwendete laufende Nummer dient der
Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Auskunftspflichtigen sowie der rationellen Aufbereitung und besteht
aus einer frei vergebenen Nummer.

1.8 Qualitdtsmanagement
1.8.1 Qualitatssicherung

RegelmaRige und umfangreiche Plausibilititskontrollen durch die statistischen Amter der Ldnder sichern Aussagekraft und
Qualitdt der Ergebnisse. In der Regel weist das von den Versorgungsdamtern gelieferte Material nur eine geringe Fehlerzahl
bzw. Plausibilisierungsbedarf auf. Das maschinelle Plausibilisierungsverfahren hat sich von daher bewahrt.

1.8.2 Qualitatsbewertung

Im Rahmen der Statistik tiber die schwerbehinderten Menschen finden inhaltliche und formale Priifungen insbesondere in
den Statistischen Amtern der Lander statt. Da bestehende Datenbestidnde bzw. Register der Versorgungsamter genutzt
werden, ist die Qualitit allerdings auch von den internen Priifungen der Versorgungsdamter abhéngig (zur genauen
Bewertung siehe auch unter 4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit).
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2 Inhalte und Nutzerbedarf
2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Erfasst werden Daten {iber die schwerbehinderten Menschen mit giiltigem Ausweis, und zwar: Persénliche Merkmale der
schwerbehinderten Menschen (Alter, Geschlecht, Staatsangehdrigkeit und Wohnort) sowie Art, Ursache und Grad der
Behinderung. Dabei sind nur Inhaber tatsachlich ausgehandigter und giiltiger Ausweise zu zdhlen. Zur Aushandigung
bereitliegende Ausweise, die jedoch noch nicht abgeholt wurden und mit deren Abholung auch nicht mehr zu rechnen ist,
sind von der Erhebung auszuschliefien.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Statistikinterne Klassifikationen zur Darstellung von Art sowie Ursache der Behinderung. (siehe auch unter 8.2
Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik)

Amtlicher Gemeindeschliissel (AGS).

Der Erhebung liegt der jeweils aktuelle Staatsangehdrigkeits- und Gebietsschliissel des Auswartigen Amtes zu Grunde. Die
Staats- und Gebietssystematik steht im Internet unter dem Register "Bevolkerung" zur Verfiigung:
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Klassifikationen.html

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Menschen gelten entsprechend dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen - als behindert, wenn ihre korperliche Funktion, geistige Fahigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher
Wabhrscheinlichkeit langer als sechs Monate von dem fiir das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintrdchtigt ist. Normale Alterserscheinungen sind somit keine Behinderungen im
Sinne des SGB IX. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeintrdchtigung zu erwarten ist.

Die Art der Behinderung wird anhand von insgesamt 55 Kategorien erfasst, wobei sich die Einteilung nicht primar an der
ursachlichen Krankheitsdiagnose (z. B. Multiple Sklerose), sondern an der Erscheinungsform der Behinderung und der
durch sie bestimmten Funktionseinschrankung (z. B. funktionelle Verdnderung an den GliedmaBen) orientiert.

Als Ursachen der Behinderung gelten unter anderem angeborene Behinderungen, Krankheiten, Unfélle, Kriegs-,
Wehrdienst- oder Zivildienstbeschddigung.

Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung (GdB) nach
Zehnergraden von 20 bis 100 abgestuft festgestellt. Personen, deren Grad der Behinderung mindestens 50 betrdgt, gelten
als schwerbehindert; als leichter behindert werden Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50
bezeichnet.

2.2 Nutzerbedarf

Zweck der Erhebung ist es, Grundsatzinformationen fiir die sozialpolitischen Planungen bereitzustellen sowie
Beurteilungsgrundlagen fiir die Durchfiihrung von Manahmen und die Gewadhrung von Leistungen zugunsten des
betroffenen Personenkreises zu liefern.

Zu den Hauptnutzern gehdren das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales und die entsprechenden Ministerien auf
Landerebene. Offentlichkeit, Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE), Forschungsinstitute, Universitéten,
Versicherungen sowie Medien schenken den Daten viel Beachtung. Auch den Behindertenverbdnden liefert die Statistik
wichtige Basisinformationen. Zudem besteht bei Unternehmen, die spezifische Produkte fiir behinderte Menschen
anbieten, starkes Interesse an diesen Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Interessen der Hauptnutzer finden auf verschiedenen Wegen Beriicksichtigung: Die von Seiten der Ministerien
gewliinschten Veranderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf nationaler Ebene mittels
Gesetzesidnderungen umsetzen. Dariiber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Amter der Linder, die
kommunalen Spitzenverbdande sowie die Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der
nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berdt. Fachspezifische Fragen oder Anregungen kdnnen
unter anderem in dem vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss fiir die Sozialstatistik eingebracht werden.
Direkte Riickmeldungen erhilt das Referat zudem {iber den Kontakt zu den Datennutzern (Auskunftsdienst).

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Berichtsstellen (Versorgungsamter und die im Rahmen der Versorgungsverwaltung errichteten versorgungsarztlichen
Untersuchungsstellen, insgesamt ca. 70) werden im Dezember angeschrieben. Die Angaben zur Statistik sind innerhalb
von zwei Monaten nach dem Erhebungsstichtag (bis Ende Februar) an das zustdndige Statistische Landesamt zu melden.
Die Datenlieferung von den Versorgungsamtern an die Statistischen Amter der Lander erfolgt ausschlieBlich auf
maschinellen Datentrigern, da bei dieser Statistik auf bereits vorhandene Datensétze bzw. Register der Amter
zuriickgegriffen werden kann. Fiir die Versorgungsamter und die versorgungsarztlichen Untersuchungsstellen besteht
Auskunftspflicht.

Seite 4


https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Klassifikationen.html

3.2 Vorbereitung und Durchfiihrung der Datengewinnung

Es handelt sich um eine dezentrale Statistik, d. h. das Statistische Bundesamt entwickelt das Erhebungs- und
Aufbereitungskonzept und bereitet Organisation sowie Technik vor, die Statistischen Amter der Lénder filhren die
Erhebung einschlieBlich der Plausibilitatspriifungen durch. Die Erhebungsunterlagen kdnnen per E-Mail
(schwerbehinderte@destatis.de) angefordert werden.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Statistischen Amter der Linder bereiten die erhobenen Daten mit einem gemeinsamen Programm zu statistischen
Ergebnissen bis auf Landesebene auf. Aus den gesamten Landerergebnissen stellt das Statistische Bundesamt die
Bundesergebnisse zusammen. Die Tabellierung erfolgt anhand der gelieferten Summensétze der Statistischen Amter der
Lander.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren
Werden im Rahmen der Statistik der schwerbehinderten Menschen nicht angewandt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Der genaue Beantwortungsaufwand fiir die Versorgungsamter bzw. Untersuchungsstellen ist nicht bekannt. Die Daten
werden im Verwaltungsprozess (Ausstellung der Schwerbehindertenausweise) gewonnen. Fiir die schwerbehinderten
Menschen entsteht kein weiterer Bearbeitungsaufwand, da diese nicht zusétzlich von den Amtern befragt werden.

4 Genauigkeit und Zuverldssigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

In den Versorgungsamtern sind vor allem regelmaBige Abgleiche der Datenbestande mit den aktuellen Einwohnerregistern
erforderlich. Die Registerabgleiche sind n6tig, um erkennen zu kénnen, ob der gemeldete schwerbehinderte Mensch aus
dem Bereich des Versorgungsamtes weggezogen oder verstorben ist. Informationen liber den schwerbehinderten
Menschen erhalten die Versorgungsamter ansonsten in der Regel nur alle 5 Jahre, wenn ein neuer
Schwerbehindertenausweis beantragt wird. In einigen Fallen fiihren Versorgungsamter auch jahrliche
Anschreibungsaktionen zur Aktualisierung des Bestandes durch.

Die Statistischen Amter kontaktieren die Versorgungsdmter regelmaRig vor den Erhebungen, um an die Aktualisierung der
Register zu erinnern. In einigen Landern waren im Zuge der verbesserten Moglichkeiten fiir Registerabgleiche in den
letzten Jahren Riickgénge (siehe auch 6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit) bei der Zahl der schwerbehinderten Menschen zu
beobachten.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Es handelt sich bei der Statistik der schwerbehinderten Menschen um eine Vollerhebung, daher sind stichprobenbedingte
Fehler ausgeschlossen.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Die Versorgungsamter und die im Rahmen der Versorgungsverwaltung errichteten versorgungsarztlichen
Untersuchungsstellen sind auskunftspflichtig. Fehler durch Mangel in der Erfassungs- oder Auswahlgrundlage sind — bis
auf die unter 4.1 genannten — weitgehend ausgeschlossen. Durch die Auskunftspflicht der Amter/Untersuchungsstellen
werden Ausfille ganzer Einheiten/Merkmale weitgehend ausgeschlossen. Mess- und Aufbereitungsfehler werden durch
umfassende Plausibilitdtspriifungen und Abstimmungen der zustindigen Amter und Behsrden weitgehend
ausgeschlossen.

4.4 Revisionen
4.4.1 Revisionsgrundsatze

Bei der Statistik der schwerbehinderten Menschen werden keine vorlaufigen Ergebnisse veroffentlicht. Daher gelten
veroffentlichte Daten als endgiiltig.

4.4.2 Revisionsverfahren
Nicht relevant (siehe 4.4.1).

4.4.3 Revisionsanalysen
Nicht relevant (siehe 4.4.1).
5 Aktualitdat und Piinktlichkeit

5.1 Aktualitat

Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die endgiiltigen Bundesergebnisse werden im danach folgenden Jahrim
Juli/August veroffentlicht. Auf Landerebene erfolgt die Datenverdffentlichung tiblicherweise friiher.

5.2 Piinktlichkeit

Die geplanten Veroffentlichungstermine werden in der Regel eingehalten.
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6 Vergleichbarkeit

6.1 Raumliche Vergleichbarkeit
Die Vergleichbarkeit von Seiten des Erhebungskonzepts zwischen den Bundesldandern ist gegeben.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Bei dem Erhebungskonzept haben sich ab dem Jahr 1979 keine ergebnisrelevanten Anderungen ergeben. Fiir die Jahre
1979 bis 1985 wurden zusatzlich zu den Daten iber die schwerbehinderten auch Daten zu den leichter behinderten
Menschen bei den Versorgungsdamtern erhoben.

In den letzten Jahren sind mehrere Bereinigungen in den Registern durchgefiihrt worden, die in einigen Landern zu
Ergebnisriickgédngen fiihrten. Als Beispiele sind hier zu nennen: Baden-Wirttemberg (Riickgang von 6% bzw. 43.000
Personen von 2001 im Vergleich zu 1999), Niedersachsen (Riickgang von 10% bzw. 68.000 Personen von 2003 im
Vergleich zu 2001), Nordrhein-Westfalen (Riickgang von 5% bzw. 91.000 Personen von 2003 im Vergleich zu 2001),
Hessen (Riickgang von 6% bzw. 34.000 Personen von 2005 im Vergleich zu 2003), Hamburg (Riickgang von 4% bzw.
5.700 Personen von 2009 im Vergleich zu 2007), Bayern (Riickgang von 3% bzw. 35.000 Personen von 2011 im Vergleich
zu 2009), Niedersachsen (Riickgang von 4% bzw. 30.000 Personen von 2011 im Vergleich zu 2009), Rheinland-Pfalz
(Riickgang von 3% bzw. 10.000 Personen von 2013 im Vergleich zu 2011), Rheinland-Pfalz (Riickgang von 6% bzw.
19.000 Personen von 2015 im Vergleich zu 2013), Baden-Wiirttemberg (Riickgang von 5% bzw. 52.000 Personen von
2015 im Vergleich zu 2013); (siehe auch 4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit).

7 Kohdrenz
7.1 Statistikiibergreifende Koharenz

Es werden keine Vergleiche oder Kombinationen mit anderen thematisch verwandten Statistiken durchgefiihrt.

7.2 Statistikinterne Kohdrenz
Widerspriiche innerhalb der Ergebnisse der schwerbehinderten Menschen sind nicht bekannt.

7.3 Input fiir andere Statistiken
Eckwerte der Statistik der schwerbehinderten Menschen wurden auch fiir ergdnzende Hochrechnungen zu den

schwerbehinderten Menschen im Rahmen des Mikrozensus 1999, 2003, 2005, 2009 und 2013 genutzt.
8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Alle zwei Jahre wird im Juli/August tiblicherweise eine Pressemitteilung tiber die Statistik der schwerbehinderten
Menschen fiir das vorangegangene Erhebungsjahr unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Presse.html
veroffentlicht.

Veroffentlichungen

Die Ergebnisse zur Statistik der schwerbehinderten Menschen stehen im Internetangebot unter den unten aufgefiihrten
Pfaden kostenfrei zur Verfligung. Ergebnisse auf Lander- oder Kreisebene konnen tiber die Homepage des jeweiligen
Landesamtes abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. {iber die Homepage des Statistischen Bundesamtes unter:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Adressbuch/StatistischesAdressbuch.html.

* Internetangebot unter:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/BehinderteMenschen.html

e Kurzbericht "Statistik der schwerbehinderten Menschen" unter:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/BehinderteMenschen/Schwerbehinderte.html

e Fachserie 13, Reihe 5.1 "Statistik der schwerbehinderten Menschen" unter:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/BehinderteMenschen/Schwerbehinderte.html

e Wirtschaft und Statistik unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Themen/Soziales.html

e Statistisches Jahrbuch des Statistischen Bundesamtes unter:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Statistisches)ahrbuch/Statistischesjahrbuch.html

¢ Daten im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes unter: http://www.gbebund.de

Online-Datenbank
Entfallt.

Zugang zu Mikrodaten
Entfallt.
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Sonstige Verbreitungswege
Entfallt.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Die Kriterien flir die Bestimmung des GdB sind die ,,Versorgungsmedizinischen Grundsatze* (Versorgungsmedizin-
Verordnung (VersMedV)) in der jeweils giiltigen Fassung. Die VersMedV trat am 1. Januar 2009 in Kraft und hat die
»Anhaltspunkte* abgelost.

8.3 Richtlinien der Verbreitung
Veroffentlichungskalender

Der Veroffentlichungszeitpunkt der Statistik der schwerbehinderten Menschen ist nicht im Veroffentlichungskalender
festgehalten.

Zugriff auf den Veroffentlichungskalender
Entfallt.
Zugangsmaoglichkeiten der Nutzer/-innen

Die Verdffentlichung erfolgt 2-jdhrlich tiblicherweise im Juli/August fiir das vorangegangene Kalenderjahr (Berichtsjahr)
und ist allen Nutzergruppen ab der Erstverdffentlichung im Internetangebot von DESTATIS zugdnglich.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise
Entfallt.

Seite 7



	Titel
	Kurzfassung
	1 Allgemeine Angaben zur Statistik
	2 Inhalte und Nutzerbedarf
	3 Methodik
	4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit
	5 Aktualität und Pünktlichkeit
	6 Vergleichbarkeit
	7 Kohärenz
	8 Verbreitung und Kommunikation
	9 Sonstige fachstatistische Hinweise

	1 Allgemeine Angaben zur Statistik
	1.1 Grundgesamtheit
	1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)
	1.3 Räumliche Abdeckung
	1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt
	1.5 Periodizität
	1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen
	1.7 Geheimhaltung
	1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften
	1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

	1.8 Qualitätsmanagement
	1.8.1 Qualitätssicherung
	1.8.2 Qualitätsbewertung


	2 Inhalte und Nutzerbedarf
	2.1 Inhalte der Statistik
	2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik
	2.1.2 Klassifikationssysteme
	2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

	2.2 Nutzerbedarf
	2.3 Nutzerkonsultation

	3 Methodik
	3.1 Konzept der Datengewinnung
	3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung
	3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)
	3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren
	3.5 Beantwortungsaufwand

	4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit
	4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit
	4.2 Stichprobenbedingte Fehler
	4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler
	4.4 Revisionen
	4.4.1 Revisionsgrundsätze
	4.4.2 Revisionsverfahren
	4.4.3 Revisionsanalysen


	5 Aktualität und Pünktlichkeit
	5.1 Aktualität
	5.2 Pünktlichkeit

	6 Vergleichbarkeit
	6.1 Räumliche Vergleichbarkeit
	6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

	7 Kohärenz
	7.1 Statistikübergreifende Kohärenz
	7.2 Statistikinterne Kohärenz
	7.3 Input für andere Statistiken

	8 Verbreitung und Kommunikation
	8.1 Verbreitungswege
	8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik
	8.3 Richtlinien der Verbreitung

	9 Sonstige fachstatistische Hinweise



